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Verzugszins Verbraucher = 5,12 %; Unternehmer = 8,12 % Basiszinssatz: ab 01.07.2009 = 0,12 %

Verbraucherpreisindex (Quelle: Statistisches Bundesamt)
Oktober 2009 = 107,0 November 2009 = 106,9

Wechselkursentwicklung gegenüber dem Euro
1 Euro =

Oktober 2009
November 2009

US-Dollar
1,4816
1,4914

Yen
133,91
132,97

Sfrs
1,5138
1,5105

Pfund
0,91557
0,89892

Jahresabschlüsse:
Verfahrensgebühren trotz Offenlegung in der sechswöchigen Nachfrist

Offenlegungspflichtige Gesellschaften (insb. AG,
GmbH und GmbH & Co. KG) müssen ihre Jah-
resabschlüsse spätestens zwölf Monate nach
Ablauf des betreffenden Geschäftsjahres beim
elektronischen Bundesanzeiger einreichen.

Unterbleibt die Offenlegung, fordert das Bun-
desamt für Justiz das jeweilige Unternehmen un-
ter Androhung eines Ordnungsgeldes (zwischen

2.500 und 25.000 €) zur Offenlegung innerhalb von
sechs Wochen auf. Bei Offenlegung innerhalb der
Frist wird kein Ordnungsgeld fällig.

Das Landgericht Bonn stellte nunmehr klar, dass
die Verfahrensgebühren in Höhe von 50 €zuzüg-
lich 3,50 €Zustellungsauslagen auch dann zu zah-
len sind, wenn die Offenlegung innerhalb der ge-
setzten sechswöchigen Nachfrist nachgeholt wird.

Riester-Rente: Zulagen auch für „Mallorca-Rentner“

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stärkt
Grenzgängern und „Mallorca-Rentnern“ den Rü-
cken: Nach einem aktuellen Urteil müssen Deut-
sche, die ihren Ruhestand im Ausland genießen
möchten, die staatlichen Zulagen auf den Ries-
tervertrag nicht mehr zurückzahlen.

Die Bedingungen für den Erhalt staatlicher Zula-
gen sind nach Ansicht des EuGH diskriminie-
rend. Benachteiligt würden insbesondere Grenz-

gänger, die im Ausland wohnen, aber in Deutsch-
land beschäftigt sind. Bisher blieb ihnen die staatli-
che Förderung vorenthalten.

Aufatmen dürften auch deutsche Rentner mit
Wohnsitz im Ausland. Bislang mussten Rentner,
die ihren Lebensabend im Ausland genießen woll-
ten, die Riester-Förderung zumindest teilweise zu-
rückzahlen. Künftig dürfen sie die staatlichen Zula-
gen aber behalten.
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Erststudium ist nach einer Berufsausbildung begünstigt

Nach einer Regelung im Einkommensteuerge-
setz sind Aufwendungen für eine erstmalige Be-
rufsausbildung und für ein Erststudium, wenn
diese nicht im Rahmen eines Dienstverhältnis-
ses stattfinden, nicht als Werbungskosten, son-
dern nur bis zu einem Höchstbetrag von 4.000
EUR als Sonderausgaben abzugsfähig.

Entgegen dem gesetzlichen Wortlaut entschied
der Bundesfinanzhof, dass das seit 2004 gelten-
de Abzugsverbot zumindest dann nicht greift,
wenn einem Erststudium eine abgeschlossene
Berufsausbildung vorausgegangen ist. Demnach
ist in diesen Fällen – wie bei jeder beruflichen
Umschulung oder Neuorientierung – ein Wer-
bungskostenabzug möglich.

Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs hat ei-
nen entscheidenden Vorteil. Da während eines
Studiums keine – oder nur geringe – Einnahmen
erzielt werden, führen Werbungskosten regelmäßig
zu einem vortragsfähigen Verlust, der sich in den
Jahren der Berufsausübung steuermindernd aus-
wirkt. Da bei der Verlustfeststellung auf die negati-
ven Einkünfte abgestellt wird, würde ein Sonder-
ausgabenabzug während des Studiums hingegen
in aller Regel wirkungslos sein.
Verfassungskonforme Neuregelung?
Ob die gesetzliche Neuregelung seit 2004 verfas-
sungsgemäß ist, ist noch nicht abschließend ge-
klärt. Aufgrund der anhängigen Verfahren sollten
Bescheide in dieser Hinsicht offengehalten werden.

Aktuelles Anwendungsschreiben zur
Neuregelung bei der Entfernungspauschale

In einem aktuellen Anwendungserlass erläutert das
Bundesfinanzministerium die Neuregelungen zur
Entfernungspauschale, die durch die gesetzliche
Änderung rückwirkend ab 2007 gelten. Im Folgen-
den werden wichtige praxisrelevante Aspekte dar-
gestellt:

 Die Entfernungspauschale beträgt 0,30 EUR für
jeden vollen Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und regelmäßiger Arbeitsstätte und wird un-
abhängig vom Verkehrsmittel einmal pro Tag ge-
währt. Ausgenommen von der Entfernungspau-
schale sind Strecken mit steuerfreier Sammelbe-
förderung durch den Arbeitgeber und Flüge. Bei
Flugreisen gilt die Entfernungspauschale nur für
die Hin- und Rückfahrten zum bzw. vom Flughafen.
Für die eigentliche Flugstrecke sind die tatsächli-
chen Aufwendungen anzusetzen.

 Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen,
die durch die Wege zwischen Wohnung und re-
gelmäßiger Arbeitsstätte und für Familienheimfahr-
ten entstehen, durch die Pauschale abgegolten.
Dies gilt beispielsweise für Parkgebühren, Finan-
zierungskosten, Versicherungsbeiträge sowie
Mautgebühren für die Benutzung von Tunnel oder

Straße. Unfallkosten auf der Strecke zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte oder während einer
Familienheimfahrt bei doppelter Haushaltsführung
sind jedoch als außergewöhnliche Aufwendungen
im Rahmen der allgemeinen Werbungskosten ne-
ben der Pauschale zu berücksichtigen.

 Die Fahrpreise für die Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel sind gesondert absetzbar, soweit
die Entfernungspauschale überschritten wird. Hier-
bei ist ein tageweiser Abgleich zwischen den Prei-
sen für Bus und Bahn und der Entfernungspau-
schale erlaubt.

Grundsätzlich kann die Entfernungspauschale pro
Arbeitstag nur einmal angesetzt werden. Bei
mehreren Dienstverhältnissen wird sie allerdings
für jeden Weg zur regelmäßigen Arbeitsstätte be-
rücksichtigt, wenn der Arbeitnehmer am Tag zwi-
schenzeitlich in die Wohnung zurückkehrt. Denn
die Einschränkung gilt nur für eine, nicht aber für
mehrere regelmäßige Arbeitsstätten. Werden täg-
lich mehrere regelmäßige Arbeitsstätten ohne
Rückkehr zur Wohnung angefahren, darf die anzu-
setzende Entfernung höchstens die Hälfte der
Gesamtstrecke betragen.

Neue Sachbezugswerte für Verpflegung ab 2010

Ab 2010 betragen die amtlichen Sachbezugswerte
für die freie Verpflegung monatlich 215 EUR (bis-
her 210 EUR). Für die freie Unterkunft verbleibt es
bei dem Wert von 204 EUR. Dementsprechend er-
gibt sich für 2010 ein monatlicher Gesamtsachbe-
zugswert (Verpflegung und Unterkunft) von 419
EUR.
Die neuen Sachbezugswerte für Frühstück, Mittag-

und Abendessen lauten:
 Frühstück monatlich: 47 €(bis 2009: 46 €)
 Frühstück je Mahlzeit: 1,57€(bis 2009: 1,53 €)
 Mittagessen/Abendessen monatlich: jeweils

84 €(bis 2009: 82 €)
 Mittagessen/Abendessen je Mahlzeit: jeweils

2,80 €(bis 2009: 2,73 €).
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Freibetrag für Veräußerung oder
Aufgabe des Betriebs gibt es nur einmal im Leben

Bei der Betriebsveräußerung und -aufgabe muss
ein Unternehmer neben dem laufenden Gewinn
auch den Veräußerungs- bzw. den Aufgabege-
winn versteuern. Hat der Unternehmer das 55.
Lebensjahr vollendet oder ist er im sozialversi-
cherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfä-
hig, kann er von einem Freibetrag profitieren,
wenn der maßgebliche Gewinn unter 181.000
EUR liegt.

Nach der gesetzlichen Regelung darf ein Freibe-
trag aber nur einmal in Anspruch genommen
werden. Der Freibetrag ist auch dann ver-
braucht, wenn er in der Vergangenheit zu Un-
recht gewährt worden ist und der Bescheid nicht
mehr rückgängig gemacht werden kann, so das
Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern.

Es kommt demnach nicht auf die Rechtmäßigkeit
der Freibetragsgewährung an. Vielmehr ist maß-
geblich, dass sich die Vergünstigung auf die Steu-
erfestsetzung ausgewirkt hat. Sofern sich der
Steuerpflichtige die Inanspruchnahme für einen
späteren Veräußerungsgewinn vorbehalten wollte,
hätte er den damaligen Bescheid anfechten müs-
sen.

Der Freibetrag auf einen gewerblichen Veräuße-
rungsgewinn ist nach einem aktuellen Urteil des
Bundesfinanzhofs auch nicht deshalb zu gewäh-
ren, weil er zuvor bei den Einkünften aus selbst-
ständiger Arbeit und damit für eine andere Ein-
kunftsart berücksichtigt wurde.

Kindergeld: Familienversicherung mindert das Einkommen

Für volljährige Kinder besteht nur dann Anspruch
auf Kindergeld, wenn ihre Einkünfte und Bezüge
einen jährlichen Grenzbetrag von 7.680 EUR
nicht übersteigen.

Nach der Rechtsprechung von Bundesverfas-
sungsgericht und Bundesfinanzhof mindern Bei-
träge des Kindes zur gesetzlichen oder privaten
Kranken- und Pflegeversicherung die Einkünfte.
Sie stehen nämlich weder zur Bestreitung des
Unterhalts oder für die Berufsausbildung zur
Verfügung noch entlasten sie die Eltern finan-
ziell.

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster
macht es keinen Unterschied, ob das Kind selbst
Versicherungsnehmer oder im Rahmen einer
Familienversicherung abgesichert ist. Gründe für

eine Differenzierung bestehen entgegen der An-
sicht der Familienkasse nicht.

Gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster wur-
de Revision eingelegt. Aufgrund der bisherigen
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist aber
davon auszugehen, dass das Urteil nicht aufgeho-
ben wird. Entsprechende Verfahren sollten also of-
fengehalten werden.

Praxishinweise
Nicht abziehbar sind hingegen Beiträge zur priva-
ten Krankenversicherung, die über die Mindestvor-
sorge für den Krankheitsfall hinausgehen.

Die schädliche Einkommensgrenze von derzeit
7.680 EUR wird 2010 auf 8.004 EUR angehoben.

Vorsteuerberichtigung beim Übergang zur Kleinunternehmerregelung

Unternehmer spielen insbesondere zum Jah-
reswechsel mit dem Gedanken, von der Regel-
besteuerung zur umsatzsteuerlichen Kleinunter-
nehmerregelung zu wechseln. Der Wechsel ge-
lingt, wenn der Umsatz in 2010 voraussichtlich
maximal 50.000 EUR und in 2009 nicht mehr als
17.500 EUR beträgt.

Bei der Kleinunternehmerregelung verzichtet der
Gesetzgeber auf die Erhebung der Umsatzsteu-
er. Kleinunternehmer werden also im Ergebnis
wie Privatpersonen behandelt. Dabei sollte je-
doch beachtet werden, dass es hierdurch zu ei-

ner Berichtigung der bisher vorgenommenen Vor-
steuerbeträge kommen kann.

Mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs urteilte das Finanzgericht München, dass
der Übergang zum Kleinunternehmer genauso eine
Änderung der rechtlichen Verhältnisse darstellt wie
der umgekehrte Wechsel zur Regelbesteuerung.

Hinweis: Eine Vorsteuerberichtigung erfolgt inner-
halb von fünf und bei Gebäuden innerhalb von
zehn Jahren seit dem Beginn der erstmaligen Ver-
wendung.
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Riesterzulage:
Mittelbar berechtigte Ehegatten benötigen einen eigenen Altersvorsorge-vertrag

Mit der Riesterrente kann eine kapitalgedeckte
private Altersvorsorge aufgebaut werden. Unmit-
telbar zulagenberechtigt sind grundsätzlich Per-
sonen, die in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung pflichtversichert sind. Personen, die in der
gesetzlichen Rentenversicherung nicht pflicht-
versichert sind, sind selbst nicht förderberechtigt.
Sie können aber mittelbar zulagenberechtigt
sein, wenn der Ehepartner unmittelbar
zulagenberechtigt ist.

Ein nur mittelbar zulagenberechtigter Ehegatte hat
aber nur dann einen Anspruch auf die Riesterför-
derung, wenn er einen eigenen Altersvorsorgever-
trag abschließt. Ein Vertrag im Rahmen der eige-
nen betrieblichen Altersversorgung reicht nicht aus.
In seinem ersten Urteil zur Riester-Rente hat der
Bundesfinanzhof diese gesetzliche Einschränkung
akzeptiert.

Mini-Jobs:
Anrechnung auf das Kurzarbeitergeld möglich

Im Zuge der Wirtschaftskrise sind viele Arbeitneh-
mer von Kurzarbeit betroffen. Daher scheint ein
400-EUR-Job (Mini-Job) ein Ausweg zu sein, um
die finanzielle Lücke zu schließen.

Zu beachten ist aber, dass der Mini-Job auf das
Kurzarbeitergeld angerechnet werden kann. Hier
ist zu differenzieren, wann der Nebenjob aufge-
nommen worden ist. Denn nur wenn der Mini-Job

nach Beginn der Kurzarbeit angetreten wurde,
rechnet die Bundesagentur für Arbeit einen Teil der
Nebeneinkünfte auf das Kurzarbeitergeld an.

Hinweis: Kurzarbeitergeld ist zwar steuerfrei, es er-
höht jedoch den Steuersatz für die übrigen steuer-
pflichtigen Einkünfte (sogenannter Progressions-
vorbehalt, der bei der Einkommensteuerveranla-
gung berücksichtigt wird).

Abfindungen: Tarifbegünstigung auch bei Zufluss in verschiedenen
Veranlagungszeiträumen

Sofern Arbeitnehmer für die Aufgabe ihrer Tätig-
keit eine Abfindung erhalten, kann diese ermä-
ßigt besteuert werden. Nach ständiger Recht-
sprechung kann die Tarifermäßigung aber nur
dann in Anspruch genommen werden, wenn die
Abfindung in einem Veranlagungszeitraum ge-
zahlt wird und durch die Zusammenballung von
Einkünften erhöhte steuerliche Belastungen ent-
stehen.

Diese Rechtsprechung wurde aktuell etwas aufge-
weicht. Danach ist eine Abfindung auch dann be-
günstigt, wenn zu einer Hauptentschädigung eine
in einem anderen Veranlagungszeitraum zuflie-
ßende minimale Teilleistung hinzukommt. Im
Streitfall wurde die Abfindung in zwei Teilbeträgen
ausgezahlt: 1.000 EUR in 2006 sowie 76.257 EUR
in 2007. Da die erste Teilzahlung nur minimal war,
konnte die zweite Zahlung tarifbegünstigt besteuert
werden.

Ab 2010 sind Krankenversicherungsbeiträge besser absetzbar

Durch das Bürgerentlastungsgesetz wurde das Ab-
zugsvolumen bei den sonstigen Vorsorgeaufwen-
dungen, die nicht zu den Altersvorsorgeaufwen-
dungen gehören, ab dem Veranlagungszeitraum
2010 erhöht. Hierzu gehören z.B. Beiträge zu Ar-
beitslosen-, Kranken-, Pflege- und Unfallversiche-
rungen. Das Abzugsvolumen steigt um jeweils 400
EUR auf nunmehr 1.900 EUR (betrifft Steuerpflich-
tige, die einen steuerfreien Zuschuss zu ihrer Kran-
kenversicherung erhalten) bzw. 2.800 EUR (gilt für
diejenigen, die ihre Krankenversicherung alleine
finanzieren müssen).
Darüber hinaus wurde geregelt, dass die Beiträge
für eine (Basis-)Kranken- und Pflegepflichtversi-

cherung ohne Beschränkungen abzugsfähig sind.
Von dem unbeschränkten Abzug sind allerdings
Aufwendungen für Komfortleistungen, wie z. B.
Einbettzimmer oder Chefarztbehandlung und die
Beitragsanteile zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung, sofern sie der Finanzierung des Krankengel-
des dienen, ausgenommen. Hat der Steuerpflichti-
ge Anspruch auf Krankengeld, wird der geleistete
Beitrag pauschal um 4 % gekürzt.
Hinweis: Betragen die Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge weniger als 1.900 EUR/2.800
EUR, können in Höhe der Differenz zu den
Höchstbeträgen auch andere Versicherungsbeiträ-
ge geltend gemacht werden.
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Fahrtenbuch:
Bei widersprüchlichen Angaben nicht ordnungsgemäß

Der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrten-
buchs ist im Gesetz nicht definiert. Aus der
Rechtsprechung ergibt sich u.a., dass die Ein-
tragungen vollständig und zeitnah vorzunehmen
sind. Sofern das Fahrtenbuch inhaltliche Unre-
gelmäßigkeiten aufweist, kann die Ordnungs-
mäßigkeit angezweifelt werden.

Im zugrunde liegenden Fall differierten die Orts-
angaben zwischen Tankrechnungen und Fahr-
tenbuch an mehreren Tagen. Demgegenüber
entsprachen die Fahrtenbucheintragungen wei-
testgehend den Eintragungen in den Terminka-
lendern.

Stimmen zwar die Ortsangaben im Fahrtenbuch
mit denen im Terminkalender, nicht aber mit de-
nen in Tankquittungen überein, spricht dies ge-
gen eine zeitnahe Erfassung der einzelnen Fahr-
ten. Die Übereinstimmungen, so das Finanzge-

richt München, belegen, dass die Fahrtenbuchein-
tragungen regelmäßig nachträglich anhand der
Vermerke in den Terminkalendern vorgenommen
wurden. Da etwaige Terminänderungen in den Ter-
minkalendern nicht mehr korrigiert wurden, erga-
ben sich die Abweichungen.

Durch ein derartiges Vorgehen wird die Beweiskraft
in Bezug auf das Erfordernis der zeitnahen Erstel-
lung und Authentizität in erheblichem Maße in
Zweifel gezogen und lässt auch die Unrichtigkeit
der übrigen Eintragungen befürchten. Solche man-
gelhaften Fahrtenbücher können der Besteuerung
nicht zugrunde gelegt werden. Dies hat zur Folge,
dass die Privatnutzung selbst dann nach der pau-
schalen Ein-Prozent-Regel zu ermitteln ist, wenn
bedingt durch die regionale Lage zumeist Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zurückgelegt
werden.

Tipps und Tricks zum Jahreswechsel

Für Arbeitnehmer kann es vorteilhaft sein, be-
rufsbezogene Ausgaben oder variable Gehalts-
bestandteile in das Jahr 2009 vorzuziehen oder
in das Jahr 2010 zu verlagern. Maßgebend ist
grundsätzlich das Zu- und Abflussprinzip.
Sofern die Werbungskosten in 2009 voraussicht-
lich unter dem Pauschbetrag von 920 EUR lie-
gen, sollten die noch anstehenden Kosten vor-
zugsweise nach 2010 verlagert werden, um in
2010 den Pauschbetrag zu überschreiten. Das
lässt sich z.B. durch den Zahlungsfluss für Fach-
literatur und Büromaterial steuern. Zu beachten
ist, dass für geringwertige Wirtschaftsgüter bei
den Überschusseinkünften auch in 2009 die
410-EUR-Grenze gilt.
Bei Abfindungen sollte der steuerentlastende Ef-
fekt der Fünftelregelung effektiv eingesetzt wer-
den. Hier ist insbesondere durchzurechnen, ob
sich die Zusammenballung der Einkünfte in 2009
oder eher in 2010 optimal auswirkt.

Beim Firmenwagen sollte überprüft werden, ob für
das Folgejahr die Ein-Prozent-Regel oder die Fahr-
tenbuchmethode steuerlich günstiger ist. Bei den
Überlegungen sollte jedoch berücksichtigt werden,
dass die Fahrtenbuchmethode große Akribie erfor-
dert und nicht jedermanns Sache ist.
Die ab 2007 geltende Neuregelung beim häusli-
chen Arbeitszimmer, wonach Aufwendungen nur
noch dann abzugsfähig sind, wenn das Arbeits-
zimmer den Mittelpunkt der gesamten betriebl ichen
und beruflichen Betätigung bildet, liegt dem Bun-
desverfassungsgericht zur Prüfung vor. Da Ein-
kommensteuer- und Feststellungsbescheide inso-
fern nur noch vorläufig ergehen, ist ein Einspruch
nicht zwingend erforderlich.
Hinweis: Wird dennoch Einspruch eingelegt, um
Aussetzung der Vollziehung zu beantragen, wer-
den die Aufwendungen allerdings nur bis zu einem
Betrag von 1.250 EUR berücksichtigt.

Steueraspekte 2009/2010

Bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung ist primär auf die Einkünfteverlagerung
hinzuweisen, also etwa auf die Zahlung anste-
hender Reparaturen noch im laufenden Jahr
oder die Steuerung von Mietzuflüssen.
Sofern in 2009 Mietausfälle von mehr als 50 %
zu verzeichnen sind, ist ein Antrag auf teilweisen
Erlass der Grundsteuer bis Ende März 2010 rat-
sam.

Um den Schuldzinsenabzug und somit die Wer-
bungskosten zu optimieren, sollten die Kredite bei
gemischt genutzten Gebäuden, die zum Teil ei-
gengenutzt und zum Teil fremdvermietet werden,
vorrangig dem vermieteten Gebäudeteil zugeord-
net werden .
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Wissenswertes zum Jahresende

Eine Gewinnverschiebung lohnt sich grundsätz-
lich bei unterschiedlicher Progression in 2009
und 2010. Bilanzierende Unternehmer können
unter diesem Aspekt z.B. Lieferungen erst später
ausführen oder vom Kunden abnehmen lassen
oder anstehende Reparaturen und Beratungs-
leistungen vorziehen.

Bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung
reicht zur Gewinnverlagerung die Steuerung der
Zahlung über das Zu-und Abflussprinzip. Re-
gelmäßig wiederkehrende Zahlungen, die kur-
ze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendi-
gung des Kalenderjahr erfolgen, gelten jedoch in
dem Jahr als Einnahme oder Ausgabe, für das
sie geleistet werden. Als kurze Zeit gilt grund-
sätzlich ein Zeitraum von 10Tagen.

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
(BiIMoG) ist am 29.5.2009 in Kraft getreten und
gilt als größte Reform des Handelsgesetzbuches
seit rund 25 Jahren. Die neuen Bilanzierungsme-
thoden sind für Geschäftsjahre ab dem 1.1.2010
verpflichtend. Für Geschäftsjahre, die nach dem
31.12.2008 beginnen, besteht ein Wahlrecht zur
Anwendung der neuen Regelungen. Sofern von
dem Wahlrecht Gebrauch gemacht wird, müs-
sen die neuen Vorschriften in ihrer Gesamtheit

angewandt werden, eine Teilumsetzung ist somit
unzulässig.

Hinweis: Einzelkaufleute können bereits für das
Geschäftsjahr 2008 von der Buchführungspflicht
befreit werden. Voraussetzung ist, dass an zwei
aufeinander folgenden Abschlussstichtagen nicht
mehr als 500.000 EUR Umsatzerlöse und nicht
mehr als 50.000 EUR Jahresüberschuss erzielt
werden.

Durch das Gesetz zur Umsetzung steuerrechtl icher
Regelungen des Maßnahmenpakets „Beschäfti-
gungssicherung durch Wachstumsstärkung" wur-
den die Schwellenwerte für den Investitionsab-
zugsbetrag und die Sonderabschreibung erhöht.
Von der zeitlich befristeten Anhebung kann auch
noch in 2010 profitiert werden.

Abschreibungswahlrecht: Für ab dem 1.1.2009
und bis zum 31.12.2010 angeschaffte oder herge-
stellte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens kann wieder die degressive Ab-
schreibung mit 25 % (höchstens das Zweieinhalb-
fache der linearen AfA) genutzt werden.

Steuererklärung 2009 trotz Abgeltungsteuer
Infolge der Abgeltungsteuer müssen die privaten
Kapitalerträge in der Steuererklärung 2009 grund-
sätzlich nicht mehr angegeben werden. Insoweit
entfällt auch das Ausfüllen der Anlagen KAP,
SO und AUS. Dass trotz der Abgeltungsteuer pri-
vate Kapitalerträge in vielen Fällen weiterhin in der
Steuererklärung angegeben werden müssen bzw.
sollten, wird an einigen Beispielen verdeutlicht:

 Nicht der Abgeltungsteuer unterliegen z.B. Zin-
sen aus Darlehen, die zwischen nahen Ange-
hörigen vereinbart worden sind oder Zinsen,
die von einer Kapitalgesellschaft an einen An-
teilseigner gezahlt wurden, der zu mindestens
10 % an der jeweiligen Gesellschaft beteiligt ist.

 Erträge, die noch nicht mit Kapitalertragsteuer
belastet werden konnten, z.B. Zinsen zwi-
schen Privatpersonen und Steuererstattungs-
zinsen, werden über die Einkommensteuerver-
anlagung mit dem pauschalen Satz von 25 %
besteuert.

 Sofern die individuelle Progression des Spa-
rers unter 25 % liegt, sollten die Kapitaleinkünf-
te in der Einkommensteuererklärung angege-
ben werden. Das Finanzamt führt dann eine
Günstigerprüfung durch. Eine Angabe ist auch
dann sinnvoll, wenn sich der Sparer-
Pauschbetrag durch eine ungünstige Aufteilung
nicht optimal ausgewirkt hat.

 Für Zwecke der Kirchensteuer erfolgt eine
Nacherhebung über das Finanzamt, wenn der
Bank die Konfession nicht mitgeteilt wurde.

 Gewinne bei einer und Verluste bei einer an-
deren Bank können grundsätzlich nur über die
Veranlagung beim Finanzamt miteinander ver-
rechnet werden.

Hinweis: Die in dieser Mandanten-Information enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie
dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt die-
ses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.


